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Anlage 1:  

Preisblatt Standardleistungen gemäß Messstellenbetriebsgesetz 

 

[1.] Allgemeine Hinweise 

 
Die aufgeführten Bruttopreise verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Die Umsatzsteuer 

wird in gesetzlicher Höhe im Zeitpunkt der Leistungserbringung berechnet. 

 

Der übliche Abrechnungsturnus ist einmal pro Jahr. 

 

Wir behalten uns vor, erhöhte Kosten, die uns als Messstellenbetreiber aufgrund von neuen oder geänderten 

Gesetzen und Verordnungen entstehen, zusätzlich und – sofern zulässig – auch rückwirkend im Zuge des 

Messstellenbetriebs weiter zu berechnen. 

 

[2.] Preise der Standardleistungen des Messstellenbetriebs gemäß MsbG für 

moderne Messeinrichtungen  

Messstellenbetrieb netto/brutto [€/Jahr] 

16,81 / 20,00 

 

Die Preise gelten je Messstelle/Zählpunkt und beinhalten die Standardleistungen des Messstellenbetriebs für 

moderne Messeinrichtungen gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz. 

 

[3.] Preise der Standardleistungen des Messstellenbetriebs gemäß MsbG für 

intelligente Messsysteme 

 

Ein intelligentes Messsystem besteht aus einer modernen Messeinrichtung und einem Smart Meter Gateway. Die 
Preise gelten je Messstelle/Zählpunkt und beinhalten die Standardleistungen des Messstellenbetriebs für 
intelligente Messsysteme gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz. Sind bei einem Anschlussnutzer mehrere 
Messstellen innerhalb eines Gebäudes mit intelligenten Messsystemen auszustatten, gilt das höchste fallbezogene 
Entgelt für das erste intelligente Messsystem und für jedes weitere intelligente Messsystem, dass das gleiche 
Gateway nutzt, das Messentgelt für moderne Messeinrichtungen nach Punkt [2.]. 
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[3.1.] Letztverbraucher 

 

 

 
 

[3.2.]   Anlagenbetreiber 

Installierte Leistung [kW] 
Messstellenbetrieb netto/brutto [€/Jahr] 

Anschlussnetzbetreiber Anschlussnutzer 

0 und ≤ 7 33,61 / 40,00 16,81 / 20,00 

> 7 und ≤ 15 67,23 / 80,00 16,81 / 20,00 

> 15 und ≤ 25 67,23 / 80,00 42,02 / 50,00 

> 25 und ≤ 100 67,23 / 80,00 100,84 / 120,00 

> 100 67,23 / 80,00 Auf Anfrage 

 

 

 

 

 

 

Verbrauch [kWh/a] 
Messstellenbetrieb netto/brutto [€/Jahr] 

Anschlussnetzbetreiber Anschlussnutzer 

0 und ≤ 3.000 8,40 / 10,00 16,81 / 20,00 

> 3.000 und ≤ 6.000 33,61 / 40,00 16,81 / 20,00 

> 6.000 und ≤ 10.000 67,23 / 80,00 16,81 / 20,00 

> 10.000 und ≤ 20.000 67,23 / 80,00 42,02 / 50,00 

> 20.000 und ≤ 50.000 67,23 / 80,00 75,63 / 90,00 

> 50.000 und ≤ 100.000 67,23 / 80,00 100,84 / 120,00 

> 100.000 67,23 / 80,00 Auf Anfrage 

Verbrauchseinrichtungen nach 

§ 14a des EnWG 
67,23 / 80,00 42,02 / 50,00 


